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Erwägungen

E. 1
1.1Gemäss Art. 425 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) können Forderungen
aus Verfahrenskosten unter bestimmten Voraussetzungen gestundet, herabgesetzt oder
erlassen werden. Zuständig für diesen Entscheid ist nach der genannten Bestimmung die
Strafbehörde. Die Kantone können auch anderen Behörden die Befugnis zur Stundung oder
zum Erlass von Kosten einräumen (Domeisen, in: Basler Kommentar zur
Strafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 425 N 2). Im Kanton Basel-Stadt fehlt
indessen bis anhin eine entsprechende Regelung (vgl. § 44 des Einführungsgesetzes zur
StPO; EG StPO), so dass bei der aktuellen Gesetzeslage Gesuche um Stundung,
Herabsetzung oder Erlass von Verfahrenskosten von dem Gericht zu entscheiden sind,
welches als letzte kantonale Instanz über die Tragung der Verfahrenskosten entschieden
hat. Im vorliegenden Fall ist das der Ausschuss des Appellationsgericht, und zwar auch
bezüglich der erstinstanzlichen Kosten (AGE SB.2013.87 vom 24. August 2015,
SB.2011.16 vom 7. August 2015). Soweit das vorliegende Gesuch die Verfahrenskosten
betrifft, ist somit darauf einzutreten.

1.2Auf das Gesuch um Erlass resp. von Ratenzahlungen der Busse ist hingegen mangels
Zuständigkeit des Appellationsgerichts nicht einzutreten. Für den Vollzug und die
Umwandlung von Bussen verweist Art. 106 Abs. 5 des Strafgesetzbuches (StGB) auf Art.
35 und 36 Abs. 2■5 StGB über die Geldstrafe, welche sinngemäss zur Anwendung
kommen sollen. Demgemäss ist die Vollzugsbehörde befugt, dem Verurteilten
Zahlungsfristen von 1■12 Monaten zu setzen und diese auf Gesuch zu verlängern oder
Ratenzahlungen zu ermöglichen (vgl. Art. 35 StGB). Kann der Verurteilte die Busse
unverschuldet nicht bezahlen, so kann das Gericht in analoger Anwendung von Art. 36 Abs.
3 StGB die Zahlungsfrist bis zu 24 Monaten verlängern, die Busse herabsetzen oder an
deren Stelle gemeinnützige Arbeit anordnen. Da es sich bei diesen Anordnungen um
selbständige nachträgliche Entscheide des Gerichts im Sinne von Art. 363 StPO handelt, ist
mit dem in Art. 36 Abs. 3 StGB genannten Gericht das erstinstanzliche Gericht gemeint
(Heer, in: Basler Kommentar zur Strafprozessordnung, 2. Auflage 2014, Art. 363 N 6).
Dem zweitinstanzlichen Gericht fehlt damit die entsprechende Zuständigkeit. Ein
gänzlicher Erlass von Bussen ist im Gesetz nicht vorgesehen und könnte daher höchstens in
einem Begnadigungsverfahren erreicht werden, für welches gemäss Art. 381 lit. b StGB in
Verbindung mit § 6 Abs. 1 Ziff. 2 des baselstädtischen Gesetzes über die Begnadigung
(SG 258.100) die Begnadigungskommissionbehörde des Grossen Rates zuständig wäre.

Der Gesuchsteller wird die Busse somit bezahlen, allenfalls sich bezüglich Ratenzahlung an
die zuständigen Stellen wenden müssen.



E. 2
In Bezug auf die Verfahrenskosten ist das Gesuch einerseits unter dem Aspekt eines
gänzlichen Erlasses, andererseits unter jenem einer Teilstundung (Ratenzahlung) zu
beurteilen. Aufgrund seiner finanziellen Lage, die der Gesuchsteller mit den am 11. August
2015 eingereichten Unterlagen belegt hat, erscheint dieser tatsächlich nicht ohne Weiteres
in der Lage, die gesamten Kosten von CHF 3■815.■ auf einmal zu bezahlen. Allerdings
erscheint der deklarierte Lohn von CHF 3■500.■, welchen sich der Gesuchsteller als
einziger Gesellschafter der [...] GmbH (vgl. Eintrag im Handelsregister des Kantons
Basel-Landschaft) selbst auszahlt, einigermassen beliebig und sagt nicht allzu viel über
seine tatsächlichen finanziellen Verhältnisse aus. Zur Belegung seiner
Einkommensverhältnisse hätte der Gesuchsteller vielmehr den Jahresabschluss der GmbH
einreichen müssen. Doch selbst wenn man vom deklarierten Nettoeinkommen von CHF
3■500.■ ausgeht, leuchtet nicht ein, warum der Gesuchsteller als Alleinstehender ohne
besondere finanziellen Verpflichtungen den geschuldeten Betrag von CHF 3■815.■ nicht
in einigen wenigen Raten bezahlen können sollte, was er im Übrigen längst hätte tun
können. Der von ihm beantragte gänzliche Erlass und auch die angebotenen
Ratenzahlungen von CHF 20.■ oder CHF 50.■ pro Monat sind hingegen keineswegs
angebracht.

Im Sinne eines Entgegenkommens ist dem Gesuchsteller eine Bezahlung des gemäss der 2.
Mahnung bezüglich der Rechnung Nr. 2014d390 geschuldeten Betrags von CHF 3■815.■
in fünf monatlichen Raten von je CHF 763.■ zu gestatten, welche jeweils am ersten Tag
eines Monats zu bezahlen sind. Die erste Rate ist am 1. November 2015 fällig. Der
Gesuchsteller wird darauf hingewiesen, dass beim Ausbleiben einer Rate der gesamte
Restbetrag sofort fällig wird.

E. 3
Was den Einwand des Gesuchstellers bezüglich der unentgeltlichen Prozessführung betrifft,
welche ihm seiner Ansicht nach im zweitinstanzlichen Verfahren zu Unrecht nicht gewährt
worden ist, so ist auf Ziffer 5.2 des ■ auch diesbezüglich rechtskräftigen ■ Urteils des
Appellationsgerichts vom 20. Februar 2014 zu verweisen. Dort wurde ausgeführt, dass im
Berufungsverfahren ■ anders als im erstinstanzlichen Verfahren ■ lediglich noch eine
mehrfache Übertretung zu beurteilen war, weshalb sich eine amtliche Verteidigung von der
diesbezüglich zu erwartenden Sanktionshöhe her nicht zum vornherein rechtfertigte. Es war
dem Appellationsgericht in jenem Verfahren zudem gar kein Antrag auf amtliche
Verteidigung gestellt worden. Im Übrigen hätte auch die Gewährung der amtlichen
Verteidigung den Gesuchsteller nicht von der Bezahlung der Verfahrenskosten (inkl.
Gerichtsgebühren), sondern bloss von den Kosten für seine Verteidigung befreit. Im
Strafverfahren trägt grundsätzlich die beschuldigte Person die Verfahrenskosten, wenn sie
verurteilt wird. Ausgenommen sind bloss die Kosten für die amtliche Verteidigung (vgl.
Art. 426 Abs. 1 StPO).

E. 4
Für das vorliegende Gesuchsverfahren werden umständehalber keine Kosten erhoben.
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